
ten wird deshalb nichts in den Weg gelegt, um unge
stört ihrer Religionsausübung nachzugehen. Anderer
seits muß jedoch auch dem Kläger zugebilligt werden, 
seine Kinder im Geiste der Demokratie und des Sozia
lismus zu erziehen. Eine derartige Erziehung ist jedoch 
bei der streng religiösen Erziehung durch die Ver
klagte bei den Kindern nicht gewährleistet. Eis ist viel
mehr so, daß bei den Kindern, insbesondere, wenn sie 
im schulpflichtigen Alter sind, gewisse Widersprüche 
hervorgerufen werden, die sich dann nachteilig bei den 
Kindern bemerkbar machen und letzten Endes die Ent
wicklung der Kinder negativ beeinflussen.
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Urteil des Kreisgerichts Hoyerswerda
vom 24. März 1960

— 3 F 297/59 —

Die Zivilkammer hat für Recht erkannt:
1. Die am 23. September 1939 vor dem Standesamt in

H. geschlossene Ehe der Parteien wird geschieden.
2. Das Sorgerecht über... und... wird dem Kläger 

übertragen.
3. Die Beklagte wird verurteilt, an die minderj. ... 

monatlich 20.— DM und an ... monatlich 40.— DM 
ab Rechtskraft der Scheidung an den jeweils Sorge- 
berechtigten zu zahlen.

T a t b e s t a n d

Der Kläger behauptet, daß das Eheverhältnis in den 
letzten Jahren sehr stark wegen der Zugehörigkeit der 
Beklagten zu den Zeugen Jehovas gelitten habe. Die 
Beklagte sei einige Tage verreist, ohne die Familie 
hiervon in Kenntnis zu setzen. Auch habe sie nach 
ihrer Rückkehr keine Erklärungen abgegeben, wo sie 
sich in diesen Tagen auf gehalten habe. Er habe mehr
fach versucht, die Beklagte von ihrem religiösen Weg 
abzubringen, was aber auf Ablehnung gestoßen sei. Am
9. 10. 1958 habe sie unter Mitnahme beider Kinder die 
Republik verlassen. Nachdem er den Aufenthalt der Be
klagten erfahren habe, sei er zu ihr gefahren, um sie 
zur Rückkehr zu bewegen. Dies habe er insgesamt 
zweimal versucht und habe beim zweiten Mal den 
S o h n . . .  mit in die DDR zurückgebracht. Die Beklagte 
habe bereits lim Juli oder August 1957 die Scheidung 
der Ehe angestrebt. Damals sei er mit einer Scheidung 
nicht einverstanden gewesen, was sehr im Interesse 
der Kinder lag. Da die Beklagte seit über einem Jahr in 
Westdeutschland wohnhaft ist und eine Rückkehr nach 
hier ablehnt, beantragt er

1. Die Ehe der Parteien zu scheiden.
2. Das Sorgerecht über ... der Beklagten zu übertragen, 

das Sorgerecht über ... ihm zu übertragen.
3. Die Beklagte zu verurteilen, an ... z. Hd. des je

weils Sorgeberechtigten 30.— DM Unterhalt zu zah
len.

Die Beklagte beantragte:
1. Die Ehe der Parteien zu scheiden.
2. Das Sorgerecht über ... und ... der Beklagten zu 

übertragen.

Die Beklagte behauptet, daß die Ehe der Parteien nicht 
erst seit 4 Jahren zerrüttet ist. Sie habe schon mehrere 
Mal beabsichtigt, den Kläger zu verlassen. Sie habe 
bereits 1958 einmal die Ehescheidung beantragt. Es sei 
richtig, daß sie ein Zeuge Jehovas sei, aber erst der 
Kläger habe sie hierzu gebracht. Streitigkeiten habe es

ferner wegen des Geldes gegeben. Ihre Arbeit sei durch 
den Beklagten niemals anerkannt worden. Der Be
klagte unterhalte ein Verhältnis mit einer anderen 
Frau, von der er viele Briefe erhalten habe. Mit ihr 
habe er auch mehrere Reisen unternommen. Bevor sie 
den Kläger verlassen habe, habe er mehrmals erklärt, 
daß sie gehen solle, er würde ihr nichts in den Weg 
legen. Dies seien die Ursachen gewesen, weshalb sie 
mit den Kindern die Republik verlassen habe. Sein er
ster Besuch habe nicht der Familie gegolten, sondern 
einer Jugendfreundin, die in Fallersleben wohnhaft sei.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  
Es handelt sich bei den Parteien um eine 20jährige Ehe. 
Aus ihr sind zwei Kinder hervorgegangen, wovon 
ein Kind im Lehrverhältnis steht und monatl. 70.— DM 
bzw. 80.— DM verdient. Bis zum Jahre 1957 ist nach 
der Ausführung des Klägers die Ehe ohne nennens
werte Vorfälle verlaufen. Die Beklagte hat in ihrer 
Parteivernehmung ausgesagt, daß das Eheverhältnis seit 
mehreren Jahren ernsthaft gestört war. Fest steht, daß 
die Beklagte am 9. 10. 1958 mit den Kindern illegal die 
Republik verlassen hat. Auch wenn ihre Eheverhält
nisse nicht mehr harmonisch verlaufen sein sollten, 
brauchte die Beklagte nicht republikflüchtig werden. 
Sie hätte von sich aus die Scheidungsklage erheben 
können, um eine Lösung zwischen den Parteien herbei
zuführen. Es ist daher unverständlich und unglaub
haft, daß ihre Republikflucht auf ihre Eheverhältnisse 
zurückzuführen ist. Es müssen andere Gründe hierfür 
Vorgelegen haben, die die Beklagte verschweigt. Der 
Kläger hat ausgeführt, daß die Beklagte ein Zeuge Je
hovas wäre und daß sie auch einige Male, ohne dem 
Kläger zu erklären, wo sie hingefahren sei, wegfuhr. 
Die Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas muß bei der 
Beklagten so tiefgreifend gewurzelt sein, daß sie auch 
auf ihre Eheverhältnisse keine Rücksicht nahm. Sie 
selbst hat angegeben, daß sie sich in ihrer tiefen Not zu 
Gott gewandt habe. Offenbar ist der Kläger mit ihrer 
Zugehörigkeit nicht einverstanden, was der Haupt
grund der Republikflucht der Beklagten gewesen ist. 
Der Kläger hat in seiner Parteivernehmung die von der 
Beklagten unterstellten Beziehungen zu anderen 
Frauen entschieden bestritten. Aufgrund der Tatsache, 
daß die Beklagte republikflüchtig wurde und eine 
Rückkehr zu dem Kläger entschieden verweigert, kann 
es dahingestellt bleiben, ob diese Behauptungen den 
Tatsachen entsprechen oder nicht. Wenn der Kläger 
tiefgreifende Verbindungen zu anderen Frauen gehabt 
hätte, dann wäre er nicht zweimal zu der Beklagten 
gefahren und hätte versucht, sie für sich zurückzuge
winnen. Dieses scheiterte jedoch an dem Verhalten der 
Beklagten. Es ist nicht mehr damit zu rechnen, daß 
zwischen den Parteien eine dem Wesen der Ehe entspre
chende Lebensgemeinschaft hergestellt wird, so daß die 
Ehe ihren Sinn für die Parteien und für die Gesellschaft 
verloren hat. Das Gericht hat daher nach § 8 der 
EheVO. die Scheidung der Ehe ausgesprochen.
Im Eheverfahren war gleichzeitig über das Sorgerecht 
der noch minderj. Kinder und über dessen Unterhalt zu 
entscheiden. Der letzte gemeinsame Wohnsitz der Par
teien war Hoyerswerda. Nach § 11 BGB behält ein 
Kind den Wohnsitz, den die Elternteile hatten, bis es 
diesen rechtsgültig aufhebt. Durch die Republikflucht 
der Beklagten unter Mitnahme der Kinder ist der 
Wohnsitz nicht rechtsgültig aufgehoben worden. Von 
dieser Sachlage war auch bei der Entscheidung über 
das Sorgerecht auszugehen. Der Kläger hat bei einem 
Besuch den aus der Ehe hervorgegangenen ... mit in 
die DDR zurückgebracht. Das Kind wird gegenwärtig 
von den Verwandten betreut und es besteht ein außer- 
ordentl. gutes Verhältnis zwischen dem Vater und dem 
Sohn.
... gehört den jungen Pionieren an und arbeitet aktiv 
in der Arbeitsgemeinschaft — Segelflugzeuge — mit.
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